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Vergabebedingungen für den sportlichen Bereich nach Einführung

der Regionalverbände 2003
         (beschlossen von der Mitgliederversammlung des Verbandes am 17.01.2003)

Meisterschaftssystem

I.
Gemeinsame Bestimmungen für alle Vergabebedingungen

1.
Allgemeine Mindestbedingungen

1.1
Jedes Verbandsmitglied ist berechtigt, an den Wettbewerben um Ver​bandsaus​zeichnun​gen teilzunehmen.

1.2
Verbandsauszeichnungen werden für jedes Verbandsmitglied und jeden Schlag nur einmal jährlich vergeben. Reisen mehrere Verbandsmitglieder in einer Schlaggemeinschaft, so erhält jedes Verbandsmitglied die Verbandsauszeichnung.

1.3
Die Vergabe von Verbandsauszeichnungen an den/die Erringer kann nur dann erfol​gen, wenn der Verbandsbeitrag abgeführt wurde und der Name des/der Erringer/s aus der Mitglie​derliste eines Vereines, die dem Verband vorliegt, hervorgeht.

1.4
Soweit die einzelnen Vergabebedingungen auf das Reiseprogramm des Regio​nalverban​des abstellen, hat der Regionalverband beim Auf​stellen des Reiseprogramms, insbesondere bei einer dabei vorzunehmen​den Gruppen​bil​dung, dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Mitglieder des Regional​verbandes an den Wettbewerben um die Ver​bandsauszeich​nungen teil​nehmen können.

1.5
Werden Verbandsauszeichnungen nach der höchsten Preiszahl vergeben, so er​folgt bei Preisgleichheit die Einstufung nach dem As-Tauben-Punkt​system ge​mäß Abschnitt II. 5.1.2.
1.6
Soweit bei den Vergabebedingungen für die einzelnen Verbandsauszeich​nun​gen nichts Anderes bestimmt ist, können für die Vergabe von Verbandsaus​zeichnungen Reiseverei​nigungs-, Fluggemeinschafts- oder Regionalverbands-Preislisten herange​zogen werden. Aus mehreren Preislisten, die für einen Preis​flug erstellt wurden, kann die güns​tigste Liste aus​gewählt werden.

1.7
Preislisten, die unterhalb der Ebene einer Reisevereinigung erstellt wur​den, dürfen für die Vergabe von Verbandsauszeichnungen nicht herange​zogen wer​den.

1.8
Für Verbandsauszeichnungen, die auf Regionalverbandsebene ausgeflo​gen werden, dür​fen Fluggemeinschaftspreislisten mit Reisevereinigungen, die nicht dem betroffenen Re​gionalverband angehören, nicht gewertet werden.

1.9
Beschließt eine Reisevereinigung oder ein Regionalverband, dass ältere und jäh​rige Tauben in getrennten Wettbewerben konkurrieren, so gelten für die Vergabe von Ver​bandsauszeichnungen nur die Preislisten für ältere Tauben.    

2.
Flugwochenenden / Reisepläne

2.1
Für die Vergabe von Verbandsauszeichnungen werden nur solche Flüge gewer​tet, die an einem Wochenende durchgeführt wurden. Es gelten auch solche Flüge als durchgeführte Wochenendflüge, die für das Wochenende im Reiseplan ent​halten waren, deren Einsatz und/oder Auflass nach​weis​bar witterungsbe​dingt oder aus technischen Gründen ver​schoben werden musste. Als Wochen​ende gilt die Zeit von Donnerstag bis Diens​tag.

2.2
Alle Flüge, die für Verbandsauszeichnungen herangezogen werden sollen, müs​sen im Reiseplan des betreffenden Reisejahres enthalten und durch​geführt wor​den sein sowie in die Wertung eingebracht werden.

2.3
Soweit die einzelnen Vergabebedingungen für Verbandsauszeichnungen die Kennzeich​nung von Flügen im Reiseplan vorsehen, dürfen nur solche Flüge be​rück​sichtigt werden, die ordnungsgemäß gekennzeichnet wurden. Fällt der ordnungsgemäß gekennzeichnete Flug aus, kann dieser nachgeholt werden, wenn dafür ein Termin im Reiseplan vorgesehen und vor dem Flug in der Reisevereinigung eine rechtzeitige Bekanntgabe erfolgt ist.

3.        Mindestbedingungen für Preislisten

3.1
Für die Vergabe sämtlicher Verbandsauszeichnungen werden nur solche Preis​listen an​erkannt, die auf der Grundlage der Richtlinien für die Zertifi​zierung von Preislisten er​stellt wurden und die der Reiseordnung entspre​chen.

3.2
Preislisten werden nur anerkannt, wenn ihre Erstellung vor dem Einsetzen zu dem betref​fenden Flug von den zuständigen Organen der beteiligten Regional​verbände und/oder Reisevereinigungen beschlossen wurde. Sind Preislisten, de​ren Erstellung vor einem Flug beschlossen wurde, nicht er​stellt worden, so ent​fällt eine Wertung des betroffenen Fluges für Ver​bandsauszeichnungen.

3.3
Soweit bei den einzelnen Vergabebedingungen für Verbandsauszeich​nungen nichts An​deres bestimmt ist, können für die Vergabe von Ver​bandsauszeich​nungen nur Preislis​ten herangezogen werden, die folgende Mindestbedingungen erfüllen:

Für Flüge mit einer mittleren Entfernung
bis 399 km

mindestens 25 teilnehmende Schläge,
von 400 bis 499 km
mindestens 60 teilnehmende Schläge,
über 500 km

mindestens 80 teilnehmende Schläge.

3.4
Für die Vergabe sämtlicher Verbandsauszeichnungen werden Preislisten nur von solchen Flügen anerkannt, zu denen die mittlere Entfernung ge​mäß § 8 der Rei​seordnung er​rechnet wurde. Preislisten von Flügen, wel​che die in der Reiseord​nung und den einzel​nen Vergabebedingungen ge​forderten Mindestentfernun​gen (auch nur geringfügig) un​terschreiten, wer​den nicht anerkannt. Werden zu ei​nem Flug mehrere Preislisten er​stellt, welche teilweise die Mindestentfer​nung einer Vergabebedingung unter​schreiten, gelten nur die Listen, die die ge​forderte Mindestentfer​nung er​füllen. Werden mehrere Preislisten in einer Ge​mein​schaftsliste aufgelegt, muss die mittlere Entfernung für jede Preisliste ge​mäß § 21 der Reise​ord​nung ausgewiesen sein.

4.
Anforderungen an Vorbenennungen

4.1
Soweit die Bedingungen für die Vergabe von Verbandsauszeichnungen auf vor​zubenen​nende Tauben abgestellt sind, werden Verbandsauszeich​nungen nur zuerkannt, wenn bei der Vorbenennung folgendes Verfahren eingehalten wurde: Jeder Teilnehmer hat vor je​dem Preisflug die vorzube​nennenden Tauben an​zugeben. Die vorbenannten Tauben müssen in der Einsatzliste und in der Preis​liste eindeutig gekennzeichnet sein. Die Reise​vereinigungen und Regional​ver​bände legen jeweils für die von ihnen veranstalteten Flüge fest, wie die vorbe​nannten Tauben in der Einsatzliste zu kenn​zeichnen sind. Teilnehmer, die ein elekt​ronisches Konstatiersystem benutzen, müssen die vorbenannten Tauben bei jedem Flug im Datensatz des Systems kennzeichnen.

4.2

Werden mehr Tauben vorbenannt als nach den Bedingungen für eine Ver​bandsauszeich​nung vorgesehen sind, entfällt die Wertung der gesamten Vorbe​nennung für den betrof​fenen Flug.

5.
Zuerkennung von Verbandsauszeichnungen

5.1
Verbandsauszeichnungen, die auf Reisevereinigungsebene vergeben werden, werden von der zuständigen Reisevereinigung zuerkannt.

5.2
Verbandsauszeichnungen, die auf Regionalverbandsebene vergeben wer​den, werden vom zuständigen Regionalverband zuerkannt.

5.3
Verbandsauszeichnungen, die auf Verbandsebene vergeben werden, wer​den von der Reiseordnungskommission zuerkannt. Erfolgt bei Ver​bandsauszeich​nungen neben der Vergabe auf Regionalverbandsebene eine Einreihung auf Ver​bandsebene, so erfolgt Letztere durch die Reise​ordnungskommission. Die Festsetzungen der Reiseordnungskommission sind in diesen Fällen für die Vergabe auf Regionalverbandsebene bindend.

5.4
Ranglisten für die einzelnen Verbandsauszeichnungen werden durch den Verband im Internet veröffent​licht und den Regionalverbands​vorsitzenden sowie den Reisevereini​gungsvorsitzenden durch separaten Ausdruck be​kannt gegeben. 

6.
Kontroll- und Prüfbefugnisse

6.1
Die Reiseordnungskommission hat die Befugnis, Reisevereinigungen und Regi​onalver​bände anzuweisen, Kontrollen gemäß §§ 9 Abs. 3, 25 und 25a der Rei​seordnung durch​zuführen. Die Vergabe sämtlicher Ver​bandsaus​zeichnungen setzt voraus, dass solchen Anweisungen Folge geleistet wurde.

6.2
Vor der Zuerkennung von Verbandsauszeichnungen hat der Vorstand der zuer​kennenden Verbandsorganisation oder eine von diesem eingesetzte Kommission die ordnungsge​mäße Abwicklung der Preisflüge, insbeson​dere die Beachtung der Reiseordnung sowie die Einhaltung der Vergabe​bedingungen, zu prü​fen. Werden Verbandsauszeich​nungen durch die Reiseordnungskommission zu​er​kannt, führt diese die Überprüfung durch.

6.3
Den Vorständen der Regionalverbände und der Reiseordnungskommis​sion sind auf An​forderung die Reisepläne, die ergänzenden Beschlüsse zu den Reiseplä​nen, die Konstatiergeräte sowie die vollstän​digen Flug​unterlagen einschließlich der Fahrtenschreiberscheiben der Transportfahrzeuge zur Verfügung zu stellen.

II.
Vergabebedingungen für die einzelnen    Verbandsauszeichnungen

1. Mittelstrecke


1.1
Ausschreibungstext
Ausschreibung zur regionalen und zur nationalen Mittelstrecken-Meisterschaft

Diese Meisterschaften werden auf Regionalverbandsebene ausgeflogen.

1.1.1 Zahl der Flüge

Gewertet werden 5 Flüge aus dem Reiseplan der Reisevereinigung. Diese Flüge sind in der Zeit von April bis Juli durchzuführen.

1.1.2 Entfernung der Flüge

Von den in die Wertung kommenden Flügen müssen

2 Flüge über
200 km (mittlere Entfernung)

2 Flüge über
300 km (mittlere Entfernung)

1 Flug über
400 km, jedoch unter 500 km (mittlere Entfernung)

durchgeführt sein.


1.1.3 Preislisten

Es können nur Preislisten auf RV Basis oder darüber hinaus herangezogen werden. 

1.1.4
Zahl der zu wertenden Tauben

In die Wertung kommen die bis zu 4 besten von bis zu 8 vorbenannten Tauben eines Schlages je Flug. 

1.1.5
Platzierung

Das Verbandsmitglied oder die Verbandsmitglieder des Schlages mit der höchsten Preiszahl innerhalb des Regionalverbandes ist oder sind „Mittelstrecken-Meister“ des Regionalverbandes. 

Der Regionalverbandsmeister oder die Regionalverbandsmeister mit der höchsten Preiszahl auf Verbandsebene ist/sind „Mittelstrecken-Meister“ des Verbandes.

1.1.6
Ausstellung der Siegertauben / Veröffentlichung

Die Bewerber um die Mittelstrecken-Meisterschaft verpflichten sich für den Fall, dass sie innerhalb des Verbandes die Platzierung 1 bis 10 erreichen, ihre maximal 4 Siegertauben mit den höchsten As-Punkte-Zahlen auf der folgenden Deutschen Brieftauben-Ausstellung auszustellen (Standgeld wird nicht erhoben). 

Die 50 ersten Sieger auf Verbandsebene werden in der „Brieftaube“ veröffent​licht.

1.1.7.1
Ehrung der „Mittelstrecken-Meister“ auf Regionalebene

Jeder Regionalverband erhält für seinen Mittelstreckenmeister 1 Ehrenpreis des Verbandes sowie für jeweils volle 200 Mitglieder 1 ungerahmtes Diplom.
1.1.7.2
Ehrung der „Mittelstrecken-Meister“ auf Verbandsebene
Im Rahmen der Verbandsausstellung findet die Ehrung des „Mittelstrecken-Meisters“ des Verbandes sowie der weiteren 9 Platzierten statt.

Die 10 Erstplatzierten erhalten je 1 Ehrenpreis und 1 gerahmtes Diplom.

2. Weitstrecke

2.1
Ausschreibungstext

Ausschreibung zur regionalen und zur nationalen Weitstrecken-Meisterschaft

Diese Meisterschaft wird auf Regionalverbandsebene ausgeflogen.

2.1.1. Zahl der Flüge

Gewertet werden 4 Flüge aus dem Reiseprogramm des Regionalverbandes. Die Flüge müssen in der Zeit von Mai bis erstes Wochenende im August durchge​führt sein. Der Regionalverband kann für sein Gebiet und/oder seine Flugrich​tungen Gruppen bilden und für diese jeweils ein Reiseprogramm beschließen. 

2.1.2 Entfernung der Flüge

Von den in die Wertung kommenden Flügen müssen

2 Flüge über 400 km  (mittlere Entfernung)

2 Flüge über 500 km  (mittlere Entfernung)

durchgeführt sein.

2.1.3 Preislisten

Gewertet werden die Regionalverbands-Preislisten oder vom Regionalver​band genehmigte Preislisten. Wird eine Preisliste für den gesamten Regionalverband aufgelegt, so kann diese Preisliste gewertet werden, wenn die Mindestbedingungen nach Abschn. I 3.3 nicht erfüllt sind.

2.1.4
Zahl der zu wertenden Tauben
In die Wertung kommen die bis zu 4 besten von bis zu 8 vorbenannten Tauben eines Schlages je Flug. 

2.1.5
Platzierung
Das Verbandsmitglied oder die Verbandsmitglieder des Schlages mit der höchsten Preiszahl innerhalb des Regionalverbandes ist oder sind „Weitstrecken-Meister“ des Regionalverbandes. 

Der Regionalverbandsmeister oder die Regionalverbandsmeister mit der höchsten Preiszahl auf Verbandsebene ist/sind „Weitstrecken-Meister“ des Verbandes.

2.1.6
Ausstellung der Siegertauben / Veröffentlichung
Die Bewerber um die Weitstrecken-Meisterschaft verpflichten sich für den Fall, dass sie innerhalb des Verbandes die Platzierung 1 bis 10 erreichen, ihre maxi​mal 4 Siegertauben mit den höchsten As-Punkte-Zahlen auf der folgenden Deut​schen Brieftauben-Ausstellung auszustellen (Standgeld wird nicht erhoben). 

Die 50 ersten Sieger auf Verbandsebene werden in der „Brieftaube“ veröffent​licht.

2.1.7.1
Ehrung der „Weitstrecken-Meister“ auf Regionalebene

Jeder Regionalverband erhält für seinen Weitstreckenmeister 1 Ehrenpreis des Verbandes sowie für jeweils volle 200 Mitglieder 1 ungerahmtes Diplom.
2.1.7.2
Ehrung der „Weitstrecken-Meister“ auf Verbandsebene
Im Rahmen der Verbandsausstellung findet die Ehrung des „Weitstrecken-Meisters“ des Verbandes sowie der weiteren 9 Platzierten statt.

Die 10 Erstplatzierten erhalten je 1 Ehrenpreis und 1 gerahmtes Diplom.

3.
Jährige Tauben
3.1       Ausschreibungstext

Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft

Diese Meisterschaft wird auf Regionalverbandsebene ausgeflogen.

3.1.1 Zahl der Flüge


Gewertet werden 5 Flüge aus dem Reiseplan der Reisevereinigung und/oder dem Reisepro​gramm des Regionalverbandes. 

3.1.2
Entfernung der Flüge

Von den in die Wertung kommenden Flügen müssen

1 Flug
 
über 150 km mittlere Entfernung 

2 Flüge 
über 200 km mittlere Entfernung

1 Flug 

über 300 km mittlere Entfernung

       1 Flug 

über 400 km, jedoch unter 500 km mittlere Entfernung 
       durchge​führt sein.

3.1.3
Preislisten
Es können nur Preislisten auf RV-Basis oder darüber hinaus herangezogen werden.

3.1.4
Zahl der zu wertenden Tauben

In die Wertung kommen die 2 besten von bis zu 4 vorbenannten Tauben eines Schlages je Preisflug. 

3.1.5
Platzierung

Der Schlag mit der höchsten Preiszahl innerhalb des Regionalverbandes ist Jährigen- Re​gionalverbandsmeister.
3.1.6
Ausstellung der Siegertauben / Veröffentlichung

Die Bewerber um die Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft verpflichten sich für den Fall, dass sie innerhalb des Regionalverbandes die Platzierung 1 errei​chen, ihre 2  Siegertauben mit den höchsten As-Punkte-Zahlen auf der folgenden deut​schen Brieftauben-Ausstellung in einer Sonderschau auszustellen (Stand​geld wird nicht erhoben).

Die 50 ersten Sieger auf Verbandsebene werden in der „Brieftaube“ veröffent​licht.

3.1.7
Ehrung 
Jeder Regionalverband erhält für seinen Jährigen-Regionalverbandsmeister 1 Ehrenpreis des Verbandes sowie für jeweils volle 200 Mitglieder 1 ungeramtes Diplom.
4        RV-Meisterschaft des Verbandes

4.1       Ausschreibungstext

RV-Meisterschaft des Verbandes 

Diese Meisterschaft wird auf RV-Ebene ausgeflogen.

4.1.1 Zahl der Flüge

Gewertet werden die zehn besten von den durchgeführten Flügen des RV-Programmes.

4.1.2
Mindestforderungen

Von den zehn in die Wertung kommenden Flügen müssen mindestens

2 Flüge über
200 km (mittlere Entfernung),
2 Flüge über
300 km (mittlere Entfernung),

1 Flug  über     400 km (mittlere Entfernung),

1 Flug über      500 km (mittlere Entfernung)

in die Wertung eingebracht werden.

4.1.4
Zahl der zu wertenden Tauben

In die Wertung kommen die bis zu 4 besten von bis zu 8 vorbenannten Tauben eines Schlages je Preisflug. 

4.1.5    Anforderungen an Vorbenennungen

Jeder Teilnehmer muß seine bis zu 8 Tauben vor jedem Preisflug bei seiner                  Reisevereinigung melden (vgl. hierzu im einzelnen I.4.1). Im Übrigen können                      die Reisevereinigungen festlegen, daß die für die regionale und nationale Mittelstrecken-Meisterschaft sowie die regionale und nationale Weitstrecken-Meisterschaft vorbenannten und im Datensatz des jeweiligen elektronischen Konstatiersystems entsprechend gekennzeichneten bis zu 8 Tauben auch für die „RV-Meisterschaft des Verbandes“ als entsprechend vorbenannt herangezogen werden, wenn nicht für die „RV-Meisterschaft des Verbandes“ die bis zu 8 vorbenannten Tauben gesondert gekennzeichnet wurden.
4.1.6
Plazierung
Der Schlag mit der höchsten Preiszahl innerhalb der Reisevereinigung ist RV-Meister des Verbandes. 

Bei Preisgleichheit erfolgt die weitere Plazierung und Einstufung nach folgendem Punktsystem:

a) Jeder in die Wertung kommende Preis erhält 100 Punkte

b) Zusätzlich bekommt jede Preistaube die As-Tauben-Punktzahl entsprechend ihrer Plazierung in der Preisliste.

4.1.7 Teilnahme und Bewerbung 
Jedes Verbandsmitglied kann an diesem Wettbewerb teilnehmen. Jeder Schlag (Züchter) kann sich jedoch nur einmal in die Plazierung eingliedern. Die Plazierung ist nach dem letzten Wertungsflug in der entsprechenden Preisliste zu veröffentlichen. Eventuelle Einsprüche gegen die Plazierung sind in der Reklamationsfrist der entsprechenden Preisliste schriftlich bei der zuständigen Reisevereinigung einzureichen.

4.1.8    Ehrung

            Jede Reisevereinigung erhält für je angefangene 30 Schläge (Nachweis durch                         eine Preisliste) ein ungerahmtes Diplom.

4.1.9    Beantragung und Auslieferung 

Die Auslieferung der Auszeichnungen ist von den Reisevereinigungen auf dafür vom Verband ausgegebenen Vordrucken bis spätestens zum 30. August des Jahres beim zuständigen Regionalverbandsvorsitzenden zu beantragen. Die Regionalverbandsvorsitzenden reichen die von ihnen geprüften Anträge bis zum 20. September des Jahres bei der Verbandsgeschäftsstelle ein. Die Auslieferung der Diplome erfolgt über die Regionalverbände.

5. 
Wettbewerb „As-Taube des Verbandes“ 
5.1 Allgemeine Vergabebedingungen für As-Tauben des Verbandes

            5.1.1    Ausgezeichnet werden die männlichen und die weiblichen As-Alttauben auf              

            den Ebenen Mittelstrecke, Weitstrecke und Allround.    

5.1.2    Einstufungssystem

Die Einstufung der As-Männchen sowie der As-Weibchen erfolgt zunächst nach Preisen. Bei Preisgleichheit entscheidet nachstehendes Punktsystem:

Anzahl d. Preise
  
abzgl. er.


lt. Preisliste + 1)

Preis




   

 
x 100 = Punkte pro Preis


Anzahl d. Preise lt. Preisliste

Hierbei werden 3 Stellen nach dem Komma ausgerechnet, wobei auf 2 Stellen nach dem Komma auf- oder abzurunden ist.


Das Männchen, welches hiernach das beste Ergebnis erreicht, ist As-Männchen des Jahres auf der Ebene Mittelstrecke, Weitstrecke oder Allround.
Das Weibchen, welches hiernach das beste Ergebnis erreicht, ist As-Weibchen des Jahres auf der Ebene Mittelstrecke, Weitstrecke oder Allround.

5.1.3 Ausstellung der Siegertauben / Veröffentlichung

     In einer Sonderschau As-Taube werden auf der Deutschen Brieftauben-Ausstellung ausgestellt:

  die 20 besten As-Alt-Männchen und die 20 besten As-Alt-Weibchen 

auf Verbandsebene sowie das beste As-Alt-Männchen und das beste As-Alt-Weibchen der nicht vertretenen Regionalverbände in der jeweiligen Kategorie Mittelstrecke, Weitstrecke sowie Allround. 

Jede ausgestellte As-Taube erhält neben einem ungerahmten Diplom 

einen Eh​renpreis.

Die 50 Erstplazierten der einzelnen As-Tauben-Wettbewerbe werden in der  Zeitschrift „Die Brieftaube“ veröffentlicht.

5.1.4   Teilnahme an der Deutschen Brieftauben-Ausstellung
In der Regel werden die ausgestellten As-Alt-Tauben nicht gerichtet. Wenn jedoch die Bedingungen zur Deutschen Brieftauben-Ausstellung erfüllt sind, kann eine Bewertung in den entsprechenden Klassen vorgenommen werden (in diesem Fall wird Standgeld erhoben).

Gerichtete As-Alt-Tauben werden nach dem Richten in die Sonderschau „As-Tau​ben“ eingereiht.
5.2 Wettbewerb „As-Taube des Verbandes“ Alttauben

5.2.1 Mittelstrecke

5.2.1.1
Zahl der Flüge

Gewertet werden die 5 besten von den durchgeführten Flügen des Reisevereini​gung -Mit​telstreckenprogrammes.

5.2.1.2 Entfernung der Flüge

Von den 5 zur Wertung kommenden Flügen müssen 

            2 Flüge über
200 km (mittlere Entfernung)

2 Flüge über
300 km (mittlere Entfernung)
1 Flug über
400 km, jedoch unter 500 km (mittlere Entfernung)

in die Wertung eingebracht werden.

5.3.1
Weitstrecke

5.3.1.1
Zahl der Flüge

Gewertet werden die 4 besten von den durchgeführten Flügen des Regionalver​bandsprogramms.

5.3.1.2 Entfernung der Flüge 

Von den 4 zur Wertung kommenden Flügen müssen mindestens 2 Flüge über 500 km in die Wertung eingebracht werden.

5.4.1
Allround

5.4.1.1
Zahl der Flüge

Gewertet werden 10 Flüge: 
die 4 besten von den durchgeführten Flügen des Reisevereinigungs-Mittelstre​ckenprogramms, 
die 4 besten von den durchgeführten Flügen des Regionalverbandsweitstrecken​programms 
sowie 2 Flüge zur freien Auswahl.

5.4.1.2 Entfernung der Flüge

Von den 4 zur Wertung kommenden Flügen des Reisevereinigungs-Mittelstre​ckenprogramms müssen mindestens 2 Flüge über 200 km und 2 Flüge über 300 km in die Wertung eingebracht werden.

Von den 4 zur Wertung kommenden Flügen des Regionalverbandsweitstrecken​programms müssen mindestens 2 Flüge über 500 km in die Wertung eingebracht werden.

6
Wettbewerb „Taube des Monats“

6.1
Flüge

Gewertet werden die jeweiligen Flüge an den Wochenenden des Monats. In die Wertung kommen die drei besten Ergebnisse einer Taube im jeweiligen Monat (maximal erreichbare Punktzahl = 300!).

6.2
Einstufung

Die Einstufung erfolgt nach As-Punkten. Es gilt das beim Wettbewerb „As-Taube des Verbandes“ aufgeführte Punktsystem.

Taube des Monats wird die Taube mit der höchsten Punktzahl. Bei Punktgleich​heit ist die Taube besser platziert, die ihre Punkte gegen eine höhere Taubenzahl erzielt hat.

6.3
Veröffentlichung / Ehrung

       Tauben des Monats werden in der „Brieftaube“ veröffentlicht.

Die jeweils ersten zehn erhalten eine Urkunde.

7. 
Medaillen
7.1
Allgemeine Vergabebedingungen für Medaillen

7.1.1
Es werden bronzene, silberne und goldene Medaillen für Alttauben sowie bron​zene Medaillen für Jungtauben ausgeflogen.

7.1.2
Die Medaillen werden auf Reisevereinigungs-Ebene ausgeflogen.

7.1.3 Gewertet werden nur Reisevereinigungs-Preislisten, ohne daß die Mindestbedingungen nach Abschn. I 3.3 erfüllt sein müssen.

7.1.4
Alle Medaillenflüge müssen als solche im Reiseplan ausgewiesen sein.
7.1.5
Die Medaillen sind auf verschiedenen Flügen auszufliegen. 

7.1.6
Für die Errechnung der Medaillenserien ist § 20 Abs. IV der Reiseordnung maßgebend. Tritt beim Ausfliegen der Medaillen der Fall ein, dass niemand oder nur ein Teil der Anwärter die vollen Serien (fünf, vier bzw. drei schnellste von den vorbenannten Tauben eines Schlages) nachweisen kann, ist es statthaft, die Medaillen auf die nachfolgenden höchsten Teilserien zu vergeben, wobei die höchste Preiszahl vorrangig ist. Es ist jedoch Bedingung, dass mindestens 5, 4 oder 3 Tauben eingesetzt wurden.

7.1.7
Werden die Bedingungen für einen oder mehrere Medaillen-Flüge nicht erfüllt, so bleibt oder bleiben die Medaillenansprüche für das nächste Jahr erhalten.  

7.1.8
Silber- und Goldmedaillen-Erringer können – gegen Aufpreis! – wahlweise ein​gefasste und mit Kettchen versehene Medaillen anfordern. Der endgültige Auf​preis wird in der „Brieftaube“ bekannt gegeben.

7.2
Bronzemedaillen für Alttauben 

Mindestentfernung:  300 km mittlere Entfernung (1 Flug aus dem Mittelstre​ckenprogramm).

Ausfliegungsmodus:
Vorbenennung von bis zu 10 Tauben eines Schlages – auch dann, wenn 10 oder weniger Tauben zum Einsatz gebracht werden.

Wertung:

5 schnellste der bis zu 10 vorbenannten Tauben.

Reisevereinigungen erhalten für angefangene

20 Mitglieder =
 1 Medaille

40 Mitglieder =
 2 Medaillen

60 Mitglieder =
 3 Medaillen

80 Mitglieder =
 4 Medaillen

100 Mitglieder =
 5 Medaillen

120 Mitglieder =
 6 Medaillen

Für je weitere angefangene 20 Mitglieder eine weitere Medaille.

Zu jeder Medaille gehören ein Diplom (ungerahmt) sowie eine bronzene An​stecknadel.

7.3
Silbermedaillen für Alttauben

Mindestentfernung:  400 km mittlere Entfernung (1 Flug aus dem Mittelstre​ckenprogramm).

Ausfliegungsmodus:
Vorbenennung von bis zu 8 Tauben eines Schlages – auch dann, wenn 8 oder weniger Tauben zum Einsatz gebracht werden.

Wertung:

4 schnellste der bis zu 8 vorbenannten Tauben.

Reisevereinigungen erhalten für angefangene

30 Mitglieder =
 1 Medaille

60 Mitglieder =
 2 Medaillen

90 Mitglieder =
 3 Medaillen

120 Mitglieder =
 4 Medaillen

Für je weitere angefangene 30 Mitglieder eine weitere Medaille.

Zu jeder Medaille gehören ein Diplom (ungerahmt) sowie eine silberne An​stecknadel.

7.4
Goldmedaillen für Alttauben

Mindestentfernung:  500 km mittlere Entfernung (1 Regionalverbandsflug aus dem Weitstreckenprogramm).
 

Ausfliegungsmodus:
Vorbenennung von bis zu 6 Tauben eines Schlages – auch dann, wenn 6 oder weniger Tauben zum Einsatz gebracht werden.

Wertung:

3 schnellste der bis zu 6 vorbenannten Tauben.

 Reisevereinigungen erhalten für angefangene

50 Mitglieder = 
1 Medaille

100 Mitglieder = 
2 Medaillen

150 Mitglieder = 
3 Medaillen

Für je weitere angefangene 50 Mitglieder eine weitere Medaille.

Zu jeder Medaille gehören ein Diplom (ungerahmt) sowie eine goldene An​stecknadel.

7.5
Bronzemedaillen für Jungtauben

Mindestentfernung:
200 km mittlere Entfernung.

Ausfliegungsmodus:
Vorbenennung von bis zu 10 Tauben eines Schlages – auch dann, wenn 10 oder weniger Tauben zum Einsatz gebracht werden.

Wertung:

5 schnellste der bis zu 10 vorbenannten Tauben.

 Reisevereinigungen erhalten für angefangene

20 Mitglieder =
 1 Medaille

40 Mitglieder =
 2 Medaillen

60 Mitglieder =
 3 Medaillen

80 Mitglieder =
 4 Medaillen

100 Mitglieder =
 5 Medaillen

120 Mitglieder =
 6 Medaillen

            Für je weitere angefangene 20 Mitglieder eine weitere Medaille.

Zu jeder Medaille gehören ein Diplom (ungerahmt) sowie eine bronzene An​stecknadel.


8.
Werbepreis der Zeitschrift „Die Brieftaube“
8.1
Es gelangen Damen- oder Herren-Sportarmbanduhren, mit Gravur, zur Vergabe.

8.2
Die Vergabe der Werbepreise erfolgt nur an Reisevereinigungen. Ein Zusam​menlegen von Bezieherzahlen mehrerer Reisevereinigungen ist aus​geschlossen. 

8.3
Beziehernachmeldungen (Jahresabonnements) müssen vor Durchführung der Flüge um die Werbepreise getätigt sein.

8.4      Der Flug um die Werbepreise ist als solcher im Reiseplan zu kennzeichnen. 
8.5
Das Ausfliegen von Werbepreisen und Verbandsmedaillen auf einem Flug ist nicht statthaft.

8.6
Für die Errechnung der Werbepreis-Serien ist § 20 Abs. IV der Reiseord​nung maßgebend. Falls niemand oder nur ein Teil der Anwärter die vollen Se​rien (2 schnellste von den vorbenannten Tauben) erreicht, ist es statthaft, die Werbepreise an die höchsten Teilserien zu vergeben, vorausgesetzt, dass min​destens 2 Tauben eingesetzt wurden.

8.7
Der Erringer eines Werbepreises muss spätestens ab 1. März d. J. Bezieher der Zeitschrift „Die Brieftaube“ sein.

8.8
Jeder Bezieher der Zeitschrift „Die Brieftaube“ kann im gleichen Flugjahr nur einen Werbepreis erringen. 

8.9
Schlaggemeinschaften erhalten entsprechend Mehrfachauszeichnungen, voraus​gesetzt, dass diese Mehrfachbezieher der Zeitschrift „Die Brieftaube“ sind. 

8.10
Die Werbepreise werden auf einem Flug aus dem Reiseplan der Reisevereinigung oder dem Reiseprogramm des Regionalverbandes mit einer Mindestentfernung von 400 km vergeben.


Ausfliegungsmodus:
Vorbenennung von bis zu 4 Tauben 





eines Schlages – auch dann, wenn 4





oder weniger Tauben zum Einsatz





gebracht werden.


Wertung:

2 schnellste der bis zu 4 vorbenann-





ten Tauben.


RVen erhalten bei
  80 Beziehern  =  1 Werbepreis





160 Beziehern  =  2 Werbepreise





240 Beziehern  =  3 Werbepreise





für je weitere 80 Bezieher  =





1 weiterer Werbepreis.

Werden die Bezieherzahlen unterschritten, werden entsprechende Bezieherüberhänge gebildet und auf das folgende Flugjahr vorgetragen.

Zu jedem Werbepreis gehört ein Diplom (ungerahmt).

9
Medaillen „Aktion Mensch“

9.1
Für die „Aktion Mensch“ werden in jedem Jahr in allen Reisevereinigungen zwei Flüge ausgeschrieben, ein Alttierflug und ein Jungtierflug. 

9.2
Der Alttierflug wird im Mai d. J. durchgeführt. Für die Jungtauben ist ein Preis​flug im August vorgesehen. 

9.3
Das Ausfliegen von Medaillen „Aktion Mensch“ und Verbandsmedaillen oder Werbepreisen der Zeitschrift „Die Brieftaube“ am gleichen Flug ist nicht zuläs​sig.

9.4
Die Mindestentfernung bleibt den Reisevereinigungen überlassen.

9.5
Die Medaillen „Aktion Mensch“ werden auf vorbenannte Zweier-Serien ausge​flogen. Jeder Züchter kann beliebig viele Zweier-Serien setzen und somit even​tuell auch mehr als eine Medaille erringen. Jede Taube darf nur einmal benannt werden.
Der Preis pro Serie beträgt 2,50 Euro und ist beim Einsetzen an die Reiseverei​nigung abzu​führen.

9.6
Für je vollendete 10 gesetzte Zweier-Serien erhalten die Reisevereinigungen eine Medaille. Diese Medaille wird errungen von dem Züchter, der die schnellste vorbenannte Zweier-Serie der Reisevereinigung aufweist.

9.7 Für die Errechnung der Medaillenserien „Aktion Mensch“ ist § 20 Abs. IV der Reiseordnung maßgebend. 
Falls niemand oder nur ein Teil der Anwärter die vollen Serien (2 schnellste vorbenannte Tauben) erreicht, ist es statthaft, die Medaillen an die höchsten Teilserien zu vergeben, vorausgesetzt, dass mindestens 2 Tauben eingesetzt wurden.

9.8
Zu jeder Medaille gehört ein Diplom (ungerahmt).

9.9
Die Reisevereinigungen führen möglichst umgehend, spätestens jedoch bis zum 30. Juni d.J. (für Alttauben) und 15. September d. J. (für Jungtauben) die Ge​samteinnahmen aus den Flügen an den zuständigen Regionalverbandsvorsitzen​den ab und geben gleichzeitig die Erringer der Medaillen bekannt.
Die Regionalverbandsvorsitzenden überweisen die Beträge der Reisevereinigun​gen bis zum 15. Juli d.J. (für Alttauben) und 30. September d. J. (für Jungtau​ben) mit dem Vermerk „MAM“ an den Verband Deutscher Brieftaubenzüchter e. V., Essen, Deutsche Bank Essen, Konto-Nr. 517/4719 (BLZ 360 700 50) und geben dem Verband eine Gesamtabrechnung sowie die Namen der Erringer auf den dafür ausgegebenen Formularen bekannt.

9.10
Als zusätzlicher Anreiz stehen für Reisevereinigungen, die sich besonders er​folgreich an den Flügen „Aktion Mensch“ beteiligen, ca. 30 Silberpokale zur Verfügung.
Die Vergabe dieser Pokale erfolgt an die prozentual bestbeteiligten Reiseverei​nigungen,  wobei selbstverständlich eine Unterteilung nach Mitgliedsstärke er​folgt. Reisevereinigungen, welche zum 10. Male einen Silberpokal gewonnen haben, können formlos an Stelle des Silberpokals einen Goldpokal beantragen! 

9.11
Jeder Medaillenerringer (Bronze) des Jahres (aktuelles Jahr), welcher ebenfalls mindestens in zwei Vorjahren eine Aktion-Mensch-Medaille (Bronze) errungen hat, erhält auf Antrag an Stelle einer Auszeichnung in Bronze eine Silberme​daille mit entsprechender Ehrenurkunde.

Jeder Erringer des Jahres (aktuelles Jahr) kann höchstens eine Silbermedaille gewinnen, gleichgültig, wie oft er in Vorjahren oder im Jahre (aktuelles Jahr) zu den Medaillenerringern zählte.

Mit der Auslieferung einer Auszeichnung in Silber beginnt für die Gewinner die Zählung von vorne, d. h., alle Leistungen der Vorjahre verfallen und bleiben für die zukünftige Vergabe von Silbermedaillen unberücksichtigt.

10.
Meisterschaften und Verbandsehrenpreise für Jugendliche

10.1
Die bislang ausgelobten „Verbandsehrenpreise für Jugendliche auf den Jungtau​benflügen“ bleiben wirksam.

10.2
Die „Meisterschaft für Jugendliche auf Verbandsebene“ bleibt mit den Maßga​ben wirksam, dass

· Regionalverbände mit bis zu 300 Jugendlichen je Klasse für den Erstpla​zierten einen Verbandsehrenpreis und für die Plätze 1 bis 3 je 1 Diplom (un​gerahmt)  sowie für je weitere angefangene 100 Jugendliche ein weiteres Diplom (ungerahmt) erhalten,

· beim Regionalverband die Bewerbungen formlos über die Reisevereinigun​gen bis zum 30. August d.J. erfolgen,

· der Regionalverband formlos die Auslieferung der Auszeichnungen bis zum 20. September d.J. bei der Verbandsgeschäftsstelle beantragt.  
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